
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungerechtigkeit beseitigen und verlorengegangenes Vertrauen 
zurückgewinnen 
 
Antrag des CDU Kreisverbandes Minden-Lübbecke zum Bundesparteitag in 
Hamburg 
 
Minden-Lübbecke 

 
Mit einem eigenen Antrag an den bevorstehenden Bundesparteitag möchte die CDU 
im Mühlenkreis die für Millionen Bundesbürger bestehende Ungerechtigkeit der 
Doppelverbeitragung bei den sogenannten Direktversicherungen nun endlich 
beseitigen. Im Antrag selbst wird konkret die Rücknahme der ab dem 01.01.2004 
bestehenden vollen Beitragspflicht für die vollen Sozialabgaben (gemeint sind hier 
der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberanteil) aus arbeitnehmerfinanzierten 
Direktversicherungsverträgen gefordert. Die konkrete Rückzahlungsabwicklung der 
bereits erhobenen Beiträge soll durch eine eigene Ausführungsverordnung geregelt 
werden.  
 
Das mit diesen Versicherungen bestehende Problem schildert die CDU-
Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Kirstin Korte: „Über 6 Millionen 
Arbeitnehmer haben in den 80er und 90er Jahren auf Anraten der Politik für ihr Alter 
privat vorgesorgt, indem sie u.a. Lebensversicherungen, sogenannte 
Direktversicherungen, abgeschlossen haben. Mit Inkrafttreten des 
Gesundheitsmodernisierungsgesetzes im Januar 2004 wurde aber seitens der 
Krankenkassen für diese Direktversicherungen rückwirkend eine Beitragspflicht 
abgeleitet und zwar bei Kapitalauszahlung ein auf Basis von 120 Monatsbezügen 
berechneter Betrag in Höhe des jeweiligen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteils.“ 
Für Ärger bei den Betroffenen sorgte daher die Doppelverbeitragung mit Beiträgen 
zur Sozialversicherung sowohl in der Einzahlungsphase (Arbeitnehmeranteil), als 
auch in der späteren Auszahlungsphase (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil). „Die 
Gesetzesänderung 2004 erfolgte somit ohne Vertrauens- und Bestandsschutz für die 
Altverträge.“, fügt Kirstin Korte hinzu. 
  
Bedingt durch Laufzeiten bei Lebensversicherungen von bis zu 25 bis 30 Jahren und 
die zehnjährige Beitragszahlung würde dieses Problem noch einige Jahrzehnte 
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bestehen, denn jährlich erreichen die Beitragsbescheide rund 250.000 Betroffene. 
„Mit dem Wissen, dass dieser Vorteil durch die Sozialversicherungsbeiträge im Alter 
zunichtegemacht wird, wären die Verträge damals nicht abgeschlossen worden, 
denn alternativ waren auch private Kapitallebensversicherungen möglich, die zwar 
aus dem Nettoeinkommen bezahlt werden, jedoch flexibler und bei Auszahlung 
komplett steuer- und sozialabgabenfrei waren,“ ist sich Korte sicher und ergänzt: „Die 
erfolgte Gesetzesänderung aus dem Jahre 2004 hat einen schwerwiegenden 
Vertrauensverlust in die Politik und in den Rechtsstaat zur Folge. Die entstandene 
Ungerechtigkeit wollen wir mit unserem Antrag korrigieren und das verloren 
gegangene Vertrauen zurückgewinnen.“ 



https://www.facebook.com/Beermann.Maik/photos/a.582152895174643/2061362620586989/?typ

e=3 
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FÜR DIE STÄRKUNG 

DER BETRIEBLICHEN  

ALTERSVORSORGE  
ANTRAG DES MIT-BUNDESVERBANDES AN DEN CDU-PARTEITAG, 7./8.12.2018 

Der CDU-Bundesparteitag möge beschließen:  

Die CDU Deutschlands bekennt sich zum Drei-Säulen-Modell der Altersvorsorge und will 
die betriebliche Altersvorsorge stärken. Hierzu setzt sie folgende Maßnahmen um: 

 Halber Beitrag in der Auszahlungsphase 

Auf Betriebsrenten (u.a. die sog. Direktversicherungen) wird zukünftig nur noch der 
halbe Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung (Arbeitnehmeranteil) gezahlt.   

 Freigrenze zum Freibetrag umwandeln 

Die bisherige Freigrenze für beitragspflichtige Einnahmen versicherungspflichtig Be-
schäftigter (derzeit 152,25 Euro) wird in einen Freibetrag umgewandelt. 

Begründung: 
Die Altersvorsorge in Deutschland befindet sich in einer Vertrauenskrise. Die Niedrigzins-
Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) belastet nicht nur die in Deutschland weit ver-
breiteten sicherheitsorientierten Anlageformen, sondern insbesondere auch die zweite 
und dritte Säule unseres Altersvorsorgesystems. Der Paradigmenwechsel hin zu einer Le-
bensstandardsicherung über alle drei Säulen bleibt vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels weiterhin richtig und geboten. Nur gemeinsam erfüllen die drei Säulen 
ihre Sicherungsfunktion.  
Die zweite Säule (Betriebliche Altersvorsorge) leidet dabei aufgrund teilweise mehrfacher 
Beitragsbelastungen zunehmend unter einem Akzeptanzproblem. Daher wollen wir zum 
einen Betriebsrenten nur noch mit dem halben Beitrag zur Kranken- und  Pflegeversiche-
rung (Arbeitnehmeranteil) belasten und zum anderen die bisherige Freigrenze für bei-
tragspflichtige Einnahmen versicherungspflichtig Beschäftigter (derzeit 152,25 Euro) in 
einen Freibetrag umwandeln. 
Auf diese Weise wird die Attraktivität der betrieblichen Altersvorsorge erhöht. Zugleich 
wird Vertrauen, welches durch die sogenannte Doppelverbeitragung seit dem „GKV-Mo-
dernisierungsgesetz“ von 2004 verloren gegangen ist, zurückgewonnen.  
  



 



https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/antragsbroschuere-delegierte_0.pdf?file=1 
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Nachverfolgen der entsprechenden Reden zur Behandlung dieser Anträge  

auf dem CDU Parteitag am 08.12.2018: 

 

 

 

 

 

Variante 1 

 

 

Youtube Link auf ganzen 2. Tag aufrufen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qw9t76_KLnA 

 

und per Cursor Zeitraum 4:10:30 bis 4:25:30 (Std:Min:Sek) anschauen 

 

 

 

 

Variante 2: 

 

Youtube Link „Parteitag der CDU in Hamburg - Antragsberatungen (Teil 2)“ aufrufen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vjdOGXkqpJI 

 
und per Cursor Zeitraum ab 1:04:00 – Ende (Std:Min:Sek) anschauen 
 

 

und  

Youtube Link „Parteitag der CDU in Hamburg - Antragsberatungen (Teil 3)“ aufrufen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lyem22GnJXQ 

 
und von Anfang bis 0:07:30 (Std:Min:Sek) anschauen 
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https://www.youtube.com/watch?v=vjdOGXkqpJI 

Parteitag der CDU in Hamburg - Antragsberatungen (Teil 2) am 08.12.18.mp4 

Carsten Linnemann Antrag Abschaffung Doppelverbeitragung: ab 1:04:00 – 1:08:00 
 

Maik Beermann Antrag Abschaffung Doppelverbeitragung: ab 1:08:15 – 1:10:30 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vjdOGXkqpJI


https://www.youtube.com/watch?v=lyem22GnJXQ 

Parteitag der CDU in Hamburg - Antragsberatungen (Teil 3) am 08.12.18.mp4 

Jana Schimke Antrag Abschaffung Doppelverbeitragung: ab 0:10 - 2:20 
 

Karin Maag Antrag Abschaffung Doppelverbeitragung: ab Minute 2:40 - 6:05   (Antragskommission) 
 
 

Abstimmung Antrag Abschaffung Doppelverbeitragung: ab 6:10 - 7:10 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lyem22GnJXQ
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